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1. Was wir jetzt brauchen ist eine 
Ausbildung für alle! 

1.1 Die Lage ist ernst 
Seit Jahren kommen die Unternehmen ihrer Verantwortung nicht nach und bilden zu wenig aus. 

Mehr als 80 Prozent aller Betriebe stellen keine Auszubildenden ein. Zudem ist die Zahl der neu 

abgeschlossenen Ausbildungsverträge in den letzten 10 Jahren auf ein gefährlich niedriges Niveau 

gesunken. Vor der Finanzkrise 2008 wurden jährlich 616.000 Ausbildungsverträge abgeschlossen. 

Dieses Niveau wurde seitdem nie wieder erreicht. Im Gegenteil: 2020 fiel die Zahl sogar erstmals 

unter die 500.000-Marke. Die Folge: Es gibt nicht genügend Ausbildungsplätze für alle, die eine 

Ausbildung machen möchten. Für 100 Ausbildungsinteressierte standen bundesweit im Jahr 2020 

nur 96,6 Ausbildungsplätze zur Verfügung. Anstatt eine Ausbildung machen zu können, werden 

junge Menschen in Übergangsmaßnahmen abgeschoben. Allein 2019 wurde eine Viertelmillion jun-

ger Menschen, die eigentlich eine Ausbildung machen wollten, in Übergangsmaßnahmen1 wie zum 

Beispiel dem Berufsvorbereitungsjahr oder einer Einstiegsqualifizierung geparkt, während es laut 

Berufsbildungsbericht 2020 gleichzeitig über 50.000 unbesetzte Ausbildungsplätze gab. Der Ausbil-

dungsmarkt ist hochgradig ungerecht und ist zudem stark nach Regionen zersplittert. 

 

Für die Jugendliche, die keinen Ausbildungsplatz bekommen, bedeutet dies letztlich Unsicherheit 

und fehlende Perspektiven. Ohne Ausbildung landen viele junge Menschen im Niedriglohnsektor mit 

schlechten Arbeitsbedingungen. Das wirkt sich auf das gesamte Berufsleben bis  hin zur Rente aus. 

Die Chancen junger Menschen auf einen Ausbildungsplatz hängen ab von ihrem Wohnort, Schulab-

schluss, der sozialen Herkunft, dem Geschlecht oder auch davon, ob sie von rassistischen Diskrimi-

nierungen betroffen sind. Jede_r dritte Schüler_in mit einem Hauptschulabschluss schafft den 

Sprung in Ausbildung nicht. Und das, obwohl das Berufsbildungsgesetz ausdrücklich keinen Schul-

abschluss als Zugangsvoraussetzung für eine Ausbildung vorschreibt. Die Folge: 2019 hatten 2,12 

Millionen Jugendliche im Alter zwischen 20 und 34 Jahren keinen Berufsabschluss. Diesen Men-

schen fehlt damit die Grundvoraussetzung für einen qualifizierten Zugang zum Erwerbsleben. Es 

droht ein Leben in prekärer Beschäftigung und Niedriglohn. Sie sind die Hochrisikogruppe auf dem 

Arbeitsmarkt. Das trägt unweigerlich zur Spaltung unserer Gesellschaft bei. Um hier wirksam gegen-

zusteuern, müssen wir an der Struktur des Ausbildungsmarktes ansetzen und einen Zugang zu einer 

Ausbildung für alle schaffen. 

 

                                                      
1 Weil nicht allen Schulabgänger_innen der Übergang in Ausbildung unmittelbar gelingt, soll der Übergangsbereich hier Un-
terstützung bieten, einen Schulabschluss nachzuholen oder den vorhandenen zu verbessern. Allerdings bringt die große 
Mehrzahl der Jugendlichen in den Maßnahmen  relativ gute schulische Voraussetzungen mit, hatte aber dennoch keine 
Chance auf dem Ausbildungsmarkt. Für viele junge Menschen ist der Übergangsbereich so zu einer Warteschleife gewor-
den. 
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Durch die Corona-Krise hat sich die Situation nochmal massiv verschärft. 57.600 weniger abge-

schlossene Ausbildungsverträge gab es 2020 im Vergleich zum Vorjahr. Für 2021 ist mit einem wei-

teren Rückgang auf Grund der wirtschaftlichen Folgen der Krise zu rechnen. Damit droht ein weiterer 

massiver Substanzverlust in der dualen Berufsausbildung. Damit wird jungen Menschen nicht nur 

ihre Perspektive verbaut, sondern der Fachkräftemangel erheblich verschärft. Das ist Gift für unsere 

Volkswirtschaft.  

1.2 Zukunft sichern - Ausbildungsgarantie einführen 
Um der Corona-Krise, Zukunftsängsten und Fachkräftemangel zu begegnen, brauchen wir jetzt eine 

Ausbildungsgarantie und die finanziellen Maßnahmen eines umlagegestützten Zukunftsfonds. Es 

muss endlich Schluss sein mit Einbahnstraße und Abstellgleis. Der Zukunftsfonds soll die Maßnah-

men des Übergangsbereichs ersetzen und den jungen Menschen eine echte Perspektive bieten. Die 

Ausbildungsgarantie sichert Jugendlichen das Recht auf Ausbildung und bietet Verlässlichkeit. 

 

Die Ausbildungsgarantie ist ein gesetzlich garantierter Anspruch auf einen Ausbildungsplatz für alle 

jugendlichen Ausbildungsinteressierten, die innerhalb eines Jahres keinen Ausbildungsplatz finden. 

Die Garantie soll im SGB III verankert und damit Teil der staatlichen Arbeitsmarktförderung werden. 

Garantiert werden soll der Einstieg in das erste Ausbildungsjahr eines anerkannten vollqualifizieren-

den drei- oder dreieinhalbjährigen Ausbildungsberufs. Die Vermittlung in eine reguläre betriebliche 

Ausbildung muss dabei Vorrang haben. Erst, wenn nach einem mehrstufigen Verfahren kein betrieb-

licher Ausbildungsplatz vermittelbar ist, wird ein außerbetrieblicher Ausbildungsplatz bei einem Maß-

nahmenträger oder einer berufsbildenden Schule angeboten, um den gesetzlichen Anspruch der 

Ausbildungsinteressierten sicherzustellen. Dort werden dann die Jugendlichen im ersten Ausbil-

dungsjahr gemäß des Ausbildungsplans ausgebildet. Ziel bleibt auch in dieser Phase die Vermittlung 

in eine reguläre betriebliche Ausbildung. Sollte der Übergang in eine betriebliche Ausbildung nach 

dem ersten Ausbildungsjahr nicht gelingen, soll die Ausbildung beim Träger bis zum Berufsab-

schluss garantiert werden. Auch bei einer außerbetrieblichen Ausbildung muss gelten: Qualitätsstan-

dards müssen eingehalten werden. Die Regularien für eine Berufsausbildung, betriebliche Mitbe-

stimmung, Tarifverträge und die Mindestausbildungsvergütung müssen auch hier uneingeschränkt 

gelten. 

 

Die am Bedarf der Jugendlichen ausgerichtete Ausbildungsgarantie kann nur eingelöst werden, 

wenn eine stabile, solidarische Finanzierung vorhanden ist, die nicht unter Haushaltsvorbehalt steht. 

Hier sehen wir die Betriebe in der Pflicht. Schließlich werden ihre späteren Fachkräfte ausgebildet. 

Ausbildende Betriebe und Betriebe, die keine Ausbildung anbieten, sollen sich gegenseitig bei der 

Gewinnung von Fachkräftenachwuchs unterstützen. Durch einen Zukunftsfonds, in den alle Betriebe 

einzahlen, werden zusätzlich notwenige Ausbildungsplätze finanziert und die Ausbildungsleistung 

der Betriebe honoriert. Damit ist eine faire Beteiligung der Wirtschaft an den Kosten der außerbe-

trieblichen Ausbildung (Ausbildungsgarantie) sichergestellt und Mitnahmeeffekte werden minimiert. 

Betriebe erhalten im Gegenzug aus dem Fonds finanziellen Ausgleich für ihr Ausbildungsengage-

ment mittels einer Förderung der entstandenen Ausbildungskosten. Somit besteht ein finanzieller 

Anreiz für Betriebe, als Kooperationspartner für Verbundausbildung zu fungieren oder zusätzliche 
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Ausbildungsplätze bereitzustellen – ihr betriebliches Ausbildungsengagement wird belohnt. Die Aus-

bildungsgarantie ist untrennbar mit dem Zukunftsfonds verbunden und beide Bestandteile bedingen 

in ihrer Funktionsweise einander. 

 

Um die Zahl der ausbildenden Betriebe spürbar zu erhöhen, wird eine leistungsfähige Bildungsinfra-

struktur in Form von überbetrieblichen Bildungszentren (Verbundausbildung) aufgebaut bzw. vor-

handene Strukturen gestärkt. Der Aufbau wird durch den Zukunftsfonds finanziert. Betriebe, die nicht 

in der Lage sind, eine qualitative Ausbildung vollumfänglich zur Verfügung zu stellen, können eine 

Förderung durch den Zukunftsfonds für die Nutzung dieser Ausbildungsinfrastruktur erhalten. 

  

Die Umlagefinanzierung ist aktuell in Deutschland in verschiedenen Branchen mit hohem Fachkräf-

tebedarf, der von den Unternehmen nicht durch eigene Anstrengung gedeckt werden kann und bei 

mangelnder Ausbildungsbereitschaft der Betriebe erfolgreich eingeführt und findet Anwendung (Bei-

spiel Umlagesystem im Bau-gewerbe). 

 

2. Konkrete Ausgestaltung der Ausbil-
dungsgarantie 
Die Ausbildungsgarantie und deren Finanzierung mittels einer Ausbildungsumlage sind eng mitei-

nander verbunden. Im Folgenden wird zunächst die konkrete Umsetzung der Ausbildungsgarantie 

skizziert. Die Ausgestaltung der Umlagefinanzierung wird in Kapitel 3 vorgestellt. 

2.1 Individueller Anspruch auf einen Ausbildungsplatz 
Damit die Ausbildungsgarantie tatsächlich zu einer rechtssicheren und durchsetzbaren Garantie für 

junge Menschen wird, darf sie keinen Ermessensspielraum des Garanten vorsehen, ob dem Jugend-

lichen eine Ausbildung angeboten wird oder nicht. Deshalb ist ein individuell einklagbarer gesetzli-

cher Anspruch auf die Aufnahme einer Berufsausbildung notwendig. Das Gesetz soll jedem_jeder 

jugendlichen Ausbildungsinteressierten2  bis 27 Jahre, der_die zum Stichtag 30. September eines 

jeden Jahres noch ausbildungsplatzsuchend ist, den Anspruch auf einen Ausbildungsplatz garantie-

ren. Damit die Garantie auch faktische Wirkung entfaltet, darf es darüber hinaus keine individuellen 

Voraussetzungen für den gesetzlichen Anspruch auf einen Ausbildungsplatz geben. So soll es weder 

notwendig sein, einen bestimmten Schulabschluss, noch eine „Ausbildungsreife“3  vorweisen zu 

müssen. Gerade letzteres schließt junge Menschen immer wieder von einer Vermittlung in Ausbil-

dung durch die Bundes-agentur für Arbeit aus. Die Teilnahme an Maßnahmen im Rahmen der Aus-

bildungsgarantie soll freiwillig sein und nicht durch das Jobcenter und die Arbeitsagentur angeordnet 

werden können. „Zwangs- und Strafmaßnahmen“, wie sie beispielsweise bei Bezieher_innen von 

ALG II oft der Fall sind, sollen vermieden werden. Die Entscheidung, ob eine Ausbildung überhaupt 

                                                      
2 Alle von den Beratungs- und Vermittlungsdiensten erfassten zum Stichtag noch suchenden Ausbildungsstellenbewer-
ber_innen. 
3 Konzept der Bundesagentur zur Ermittlung von „Geeignetheit“ für eine Berufsausbildung. 
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begonnen werden soll, die Wahl des Ausbildungsberufes und der Ausbildungsstätte sollen zur Wah-

rung des Grundrechts auf Berufswahl-freiheit nach Art. 12 Abs. 1 GG ausschließlich bei den Jugend-

lichen liegen. 

 

Außerdem ist eine qualitativ hochwertige regionale Beratungsstruktur für ausbildungsplatzsuchende 

Jugendliche z. B. durch Jugendberufsagenturen sicherzustellen. Es muss gewährleistet werden, 

dass junge Menschen aktiv beraten werden und nicht einfach einer Ausbildungsstelle zugewiesen 

werden. Zu klären wäre, in welchem Gesetz die Ausbildungsgarantie selbst verankert werden soll 

und welche weiteren Regelungsnotwendigkeiten es innerhalb anderer Gesetze, die in Bezug zu Aus-

bildung stehen, notwendig sind. 

  

Wir empfehlen, die Ausbildungsgarantie im Sozialgesetzbuch III zu verankern und damit als ein In-

strument der Arbeitsförderung anzuerkennen. Denn § 1 Abs. 2 Nr. 2 SGB III besagt, dass durch die 

Leistung der Arbeitsförderung die individuelle Beschäftigungsfähigkeit gefördert werden soll. Daraus 

ergibt sich zudem ein konkreter Bezug des Leistungsangebotes zum Ausbildungsmarkt, der in den 

Regelungsgehalt des SGB III fällt. Darüber hinaus sollten im SGB III auch alle Anforderungen an die 

Träger der außerbetrieblichen Ausbildung geregelt werden, insbesondere der Verweis auf die Re-

gularien des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) und der Handwerks-ordnung (HwO). 

 

Inwieweit ergänzende Regelungsnotwendigkeiten im BBiG/HwO selbst notwendig sind, ist zu klären. 

 

2.2 Garantienhierarchie 
 

Bestandteile einer Ausbildungsgarantie sind immer auch Beratung, Begleitung und Unterstützung 

sowohl der Ausbildungsplatzsuchenden als auch der (Ausbildungs-)Betriebe. Daher empfehlen wir, 

den Anspruch auf einen Ausbildungsplatz über die Bundesagentur für Arbeit (BA) umzusetzen. Die 

Ausbildungsgarantie soll für Ausbildungsplatzsuchende in drei Stufen gewährleistet werden. Zu-

nächst soll eine Vorbereitungs- und Orientierungsphase stattfinden, die mit einer Vermittlungsphase 

in eine reguläre betriebliche Ausbildung einhergeht. Sollte eine Vermittlung in eine reguläre betrieb-

liche Ausbildung nicht gelingen, tritt die zweite Stufe in Kraft, die die Vermittlung eines Ausbildungs-

platzes im Rahmen eines Verbundmodells in eine betriebliche Ausbildung vorsieht. Sollten alle Ver-

mittlungsanstrengungen nicht zum Abschluss eines betrieblichen Ausbildungsvertrages führen, tritt 

eine allerletzte Haltelinie in Kraft, um den gesetzlichen Anspruch auf einen Ausbildungsplatz zu ge-

währleisten. In dieser letzten Stufe bekommt die ausbildungsplatzsuchende Person eine Ausbildung 

bei einem außerbetrieblichen Träger angeboten. 

 

Stufe I – Berufsorientierung und Vermittlung in reguläre betriebliche Ausbildung: 

 

Vorrangiges Ziel der ersten Stufe ist die Unterstützung bei der Suche nach einem regulären be-

trieblichen Ausbildungsplatz. Schließlich bleiben jedes Jahr tausende Ausbildungsplätze unbe-

setzt. Hier können Kurse zur Vorbereitung und Orientierung genutzt werden, die neben Berufsori-
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entierung, sofern gewünscht, auch eine sozialpädagogische Betreuung beinhalten. Mögliche Hil-

festellung kann die Erstellung eines Kompetenzprofils mithilfe eines Kompetenzfeststellungsver-

fahrens (Berufswahlkompetenz) sein. 

 

Die Arbeitsagentur unterstützt intensiv bei der Vermittlung eines regulären betrieblichen Ausbil-

dungsplatzes. Flankierend sind mobilitätsfördernde Maßnahmen wie Fahrt- und Wohnkostenzu-

schüsse sinnvoll. Zu beachten ist jedoch, dass insbesondere für Jugendliche in schwierigen Le-

benssituationen eine überregionale Vermittlung schwer denkbar ist, da dadurch stützende Struk-

turen wegfallen können. Dies muss bei der Vermittlung berücksichtigt werden. 

  

Für die Betriebe gibt es Anreize, auch nach dem Stichtag 30.9. einen offenen Ausbildungsplatz zu 

besetzen oder einen zusätzlichen Ausbildungsplatz zur Verfügung zu stellen. Für jeden Ausbil-

dungsplatz erhalten Betriebe Finanzmittel im Rahmen der Ausbildungsumlage aus dem Zukunfts-

fonds. 

 

Darüber hinaus sollen in dieser Stufe massive Bemühungen der Arbeitsagentur in der Ansprache 

von Betrieben erfolgen. Hier sollen alle Kompetenzen genutzt werden, um Betriebe von den Vor-

teilen der dualen Ausbildung zu überzeugen. 

 

Auch nach einer erfolgreichen Vermittlung sollen Auszubildende weiterhin unterstützt und begleitet 

werden. Hierfür ist eine Stärkung bewährter Maßnahmen wie die ausbildungsbegleitenden Hilfen4   

(abH) sinnvoll. Betriebe sollen ebenfalls bei der Durchführung einer Ausbildung unterstützt werden. 

Sie sollen flächendeckend die Maßnahmen der assistierten Ausbildung5   (AsA) nutzen können. 

Diese gilt es auszubauen und zu stärken. Um die Ausbildungsfähigkeit der Betriebe zu stärken 

und neue Ausbildungsbetriebe hinzuzugewinnen, sind zusätzliche ausbildungsunterstützende 

Maßnahmen für Betriebe zu schaffen (Siehe Kapitel 3). Diese sollen aus dem Zukunftsfonds finan-

ziert werden. 

 

Stufe II – Vermittlung in kooperative Verbundausbildung: 

 

Sollte kein betrieblicher Ausbildungsplatz vermittelt werden, wird der ausbildungsplatzsuchenden 

Person ein Ausbildungsplatz innerhalb eines kooperativen Verbundmodells angeboten. Dabei er-

hält der_die Auszubildende einen Vertrag (Kooperationsvertrag) mit einem Maßnahmenträger/ei-

ner berufsbildenden Schule (Interimsbetrieb) und einen Vertrag (Ausbildungsvertrag) mit einem 

festen betrieblichen Kooperationspartner (Ausbildungsbetrieb). Die Verantwortung zur Durchfüh-

rung der Ausbildung obliegt dem Ausbildungsbetrieb. Dem Ausbildungsbetrieb wird in diesem Mo-

dell mittels Kooperationsvertrag die Möglichkeit geboten, die Ausbildung beim Interimsbetrieb 

durchführen zu lassen. Dort werden dann die Auszubildenden im ersten Ausbildungsjahr gemäß 

des Ausbildungsplans ausgebildet – und steigen baldmöglich wieder in den Ausbildungsbetrieb 

ein. 

                                                      
4 https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/ausbildungsbetriebe/ausbildungsbegleitende-hilfen-arbeitgeber 
5 https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/ausbildungsbetriebe/assistierte-ausbildung-arbeitgeber 
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Stufe III - Vermittlung in Ausbildung bei einem außerbetrieblichen Träger: 

 

Sollten alle vorangegangenen Vermittlungsanstrengungen nicht in einer betrieblichen Ausbildung 

münden, wird der ausbildungsplatzsuchenden Person in einem allerletzten Schritt der Einstieg in 

das erste Ausbildungsjahr bei einem außerbetrieblichen Maßnahmenträger oder einer berufsbil-

denden Schule angeboten. Ziel bleibt auch in dieser Phase der Übergang in eine reguläre betrieb-

liche Ausbildung. Sollte der Übergang in eine betriebliche Ausbildung nach dem ersten Ausbil-

dungsjahr nicht gelingen, soll die Ausbildung beim Träger bis zum Berufsabschluss garantiert wer-

den. 

 

Die BA soll kontinuierlich prüfen, ob der Wechsel in eine reguläre betriebliche Ausbildung unter 

Anrechnung der bereits erlernten Ausbildungsinhalte möglich ist. Ein Vermittlungsanspruch in eine 

betriebliche Ausbildung bleibt die ganze Zeit über bestehen. 

 

Anreize für Auszubildende eines Trägerbetriebs, in eine betriebliche Ausbildung zu wechseln, sind, 

neben den besseren Übernahmechancen nach der Ausbildung, eine in der Regel höhere Vergü-

tung sowie der hohe Praxisbezug der betrieblichen Ausbildung. 

 

Weitere Überlegungen zu Maßnahmen, wie der Übergang in eine betriebliche Ausbildung unter-

stützt werden kann, sind notwendig (z. B. Anreize für Maßnahmenträger und Betriebe). 

 

2.3 Die Herausforderung bei der geförderten außerbe-
trieblichen Ausbildung 
 

Das Ziel der Ausbildungsgarantie ist es, die betrieblichen Ausbildungsangebote zu stärken. Bei ei-

nem Ausbau der außerbetrieblichen Ausbildung besteht die Gefahr, dass das System der dualen 

Berufsausbildung durch einen „3. Ausbildungsmarkt“ strukturell unterlaufen wird. Es ist nicht unser 

Ziel, ein zweites Klassensystem bei der Erlangung einer Berufsausbildung zu etablieren: Auf der 

einen Seite diejenigen Auszubildenden, die im Betrieb und Berufsschule lernen und auf der anderen 

Seite die Auszubildenden, die ausschließlich bei einem außerbetrieblichen Träger einen Beruf erler-

nen. Nichtsdestotrotz gibt es derzeit in Deutschland Regionen, in denen die Schieflage auf dem 

Ausbildungsmarkt so stark ausgeprägt ist, dass es durchaus unrealistisch er-scheint, dass dort aus-

reichend betriebliche Kooperationspartner für die „kooperative Verbundausbildung“ gefunden wer-

den. Wenn es regional zur Etablierung außerbetrieblicher Ausbildung kommt, sind dabei aus unserer 

Perspektive die in den folgenden Abschnitten beschriebenen Qualitätsstandards zu beachten. 

 

2.3.1 Ermittlung Ausbildungsstellennachfrage und Fachkräftebedarf 

 
Die Ermittlung der realen Ausbildungsstellennachfrage, der notwendigen Anzahl zusätzlicher außer-

betrieblicher Ausbildungsplätze und des notwendigen Fachkräftebedarfs soll auf regionaler Ebene 
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umgesetzt werden. Grundsätzlich gilt: Nur dort, wo das betriebliche Ausbildungsangebot und die 

Angebote der kooperativen Verbundausbildung auf Grund regionaler Versorgungsprobleme nicht 

ausreichen, sollen außerbetriebliche umlagefinanzierte Ausbildungsplätze angeboten werden. 

Wir schlagen vor, dass die regionalen Sozialpartner ein außerbetriebliches Ausbildungsplatzangebot 

entwickeln. Es soll sich an den Wünschen der Ausbildungsinteressierten der jeweiligen Region ori-

entieren. Auf Grundlage dieser zahlenmäßigen und berufsfachlichen regionalen Bedarfsanalyse der 

Sozialpartner erfolgt dann eine (jährliche) Beauftragung von Trägern durch die Bundesagentur für 

Arbeit mit der Bereitstellung außerbetrieblicher Ausbildungsplätze. Es muss regelmäßig überprüft 

werden, dass das Ziel der Stärkung regulärer betrieblicher Ausbildungsplätze nicht durch das Aus-

lagern von Ausbildung auf kooperative und außerbetriebliche Ausbildungsplätze umgangen wird. 

 

1.  In welcher Menge sollen außerbetriebliche Ausbildungsplätze angeboten werden? 

 

Um feststellen zu können, in welcher Menge zusätzliche außerbetriebliche Ausbildungsplätze 

bereitgestellt werden müssen, ist es notwendig, eine Gesamtmenge an notwendigen Ausbil-

dungsplätzen für die jeweilige Region zu ermitteln. Die Zahl der notwendigen Ausbildungsplätze 

sollte sich dabei am Anspruch eines „auswahlfähigen Angebots“ orientieren. Aus dem Recht der 

Berufswahlfreiheit nach Art. 12 GG resultiert, dass es ein auswahlfähiges Angebot an Ausbil-

dungsplätzen geben muss, was nach Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts dann zu-

trifft, wenn 12,5 Prozent mehr Plätze vorliegen, als Nachfrage danach besteht.6 

  

Wir empfehlen, die Anzahl der außerbetrieblichen Ausbildungsplätze, die aufgrund der Ausbil-

dungsgarantie zusätzlich bereitgestellt werden, an der jeweils regionalen erweiterten Angebots-

Nachfrage-Relation (eANR)7   zu bemessen. Entsprechend dem Ziel der Erreichung eines aus-

wahlfähigen Angebots ist die notwendige Gesamtmenge an Ausbildungsplätzen so zu bestim-

men, dass eine eANR von 112,5 erreicht wird. Das bedeutet, dass rechnerisch 100 Ausbildungs-

platzsuchenden in einer Region ein Angebot von 112,5 Ausbildungsplätzen gegenüber steht und 

damit 12,5 Prozent mehr Plätze vorliegen, als Nachfrage danach besteht. Kann die eANR von 

112,5 durch das vorhandene betriebliche Ausbildungsplatzangebot nicht erreicht werden, müs-

sen zusätzliche außerbetriebliche Ausbildungsplätze in der notwendigen Menge bereitgestellt 

werden. 

 

Notwendig für ein solches Verfahren ist ein möglichst genauer Überblick über das tatsächliche 

Ausbildungsangebot aller Betriebe einer Region. Fraglich ist, wie es gewährleistet werden kann, 

dass alle Betriebe ihre Ausschreibungen für Ausbildungsplätze der Bundesagentur melden. Bis-

her gibt es keine Verpflichtung für Betriebe, angebotene Ausbildungsplätze zu melden. 

  

                                                      
6 Grundlage ist die Regelung des Ausbildungsplatzförderungsgesetzes von 1976, dessen Definition vom Bundesverfas-
sungsgericht 1980 mitgetragen wurde. Dieses sieht 112,5 Ausbildungsstellen pro 100 Ausbildungsinteressierte vor. 
7 Im Rahmen der erweiterten Angebots-Nachfrage-Relation (eANR) werden bei der Erfassung der erfolglosen Ausbildungs-
platznachfrage alle zum Stichtag noch suchenden Bewerber berücksichtigt, also auch solche, die aus(zwischenzeitlichen) 
Alternativverbleiben wie erneuter Schulbesuch, berufsvorbereitende Maßnahme oder auch Fortsetzung eines Hochschul-
studiums weiter nach einer Ausbildungsmöglichkeit suchen. 



 

 
10/15

POSITION 

jugend.dgb.de 

2.    Welche Berufe sollen außerbetrieblich angeboten werden? 

 

Neben der Ermittlung der reinen Zahl an Ausbildungsplätzen muss auch die Auswahl der Berufe, 

die zusätzlich außerbetrieblich zur Verfügung gestellt werden, ermittelt werden. Dies soll durch 

regionale Bedarfsanalysen anhand von Arbeitsmarktdaten und jährlichen Verhandlungen der 

Sozialpartner mit den Ländern geschehen. Maßgeblich ist dabei die Frage, welche Berufe aus 

Sicht von Unternehmen und aufgrund der Berufswünsche der Jugendlichen benötigt werden. 

Zur statistischen Unterstützung schlagen wir die Erstellung regionaler Qualifikations- und Be-

rufsfeldprojektionen vor, wie sie für das gesamte Bundesgebiet bereits jetzt schon durch das 

Bundesinstitut für Berufliche Bildung und dem Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung be-

reitgestellt werden. 

 

2.3.2 Zugangskriterien für außerbetriebliche Ausbildung 
 

Damit die Ausbildungsgarantie zu einer verlässlichen Garantie für junge Menschen wird, darf es 

auch innerhalb des Systems keinen Ermessensspielraum oder Zugangskriterien geben. Einer aus-

bildungsplatzsuchenden Person, die im Prozess der Ausbildungsgarantie (siehe Stufen I  III) ange-

kommen ist, dürfen keine Hürden auferlegt werden, um eine außerbetriebliche Ausbildung zu begin-

nen. Berechtigt sollen daher alle Bewerber_innen bzw. Ausbildungsinteressierte sein, für die es in 

den ersten beiden Vermittlungsstufen8 nicht gelungen ist, diese in einen regulären betrieblichen Aus-

bildungsplatz zu vermitteln. Weitere Zugangsvoraussetzungen lehnen wir ab. 

 

2.3.3 Qualitätsstandards 
 

Für die Durchführung außerbetrieblicher Ausbildungen müssen dieselben bildungsrechtlichen Vor-

schriften und Qualitätsstandards gelten wie für reguläre betriebliche Ausbildungen. Die Gewährleis-

tung eines hohen betrieblichen Praxisbezugs der außerbetrieblichen Ausbildung ist ein wichtiges 

Ziel und Qualitätsmerkmal. 

 

Um eine hohe Qualität und Akzeptanz der außerbetrieblichen Ausbildung sicherzustellen, sehen wir 

es als Voraussetzung an, dass außerbetrieblichen Auszubildenden, sofern es keine branchenübli-

chen tariflichen Ausbildungsvergütungen gibt, eine Vergütung mindestens in Höhe der geltenden 

Mindestausbildungsvergütung nach § 17 BBiG gezahlt wird. 

  

Auch in Fragen der Mitbestimmung darf es keine Ungleichbehandlung zwischen Auszubildenden in 

regulären Betrieben und Auszubildenden bei Maßnahmenträgern geben. Wir sehen es als gegeben 

an, dass in den Trägerbetrieben der außerbetrieblichen Ausbildung uneingeschränkt die Regularien 

des Betriebsverfassungsgesetzes Anwendung finden. 

  

                                                      
8 Siehe Kapitel Garantienhierarchie. 
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Drüber hinaus gilt es, Demokratie und Mitbestimmung in der Ausbildung zu fördern. Die gesetzlichen 

Grundlagen des Berufsbildungsgesetzes §§ 51, 52 BBiG sind entsprechend zu beachten. Im Rah-

men der sozialpartnerschaftlichen Errichtung von Trägerbetrieben oder Ausbildungszentren werden 

die beteiligten Gewerkschaften in den Verwaltungsräten auf die Initiierung von BR- und JAV-Wahlen 

hinwirken, um die betriebliche Mitbestimmung innerhalb der Trägerschaften sicherzustellen. 

 

Eine qualitativ hochwertige Ausbildung kann nur stattfinden, wenn alle Ausbildungsinhalte vermittelt 

und die Lernvorgaben eingehalten werden. Mit einem betrieblichen Ausbildungsplan können Auszu-

bildende und Betrieb prüfen, ob alle geplanten Lerninhalte vermittelt wurden. Der Ausbildungsplan 

ist die sachliche und zeitliche Gliederung der Ausbildung und ist im Berufsbildungsgesetz vorge-

schrieben. Daher ist es von grundlegender Wichtigkeit, dass mit Unterschrift des Ausbildungsvertra-

ges, dem_der Auszubildenden auch ein betrieblicher Ausbildungsplan ausgehändigt wird. 

  

Um eine hohe Ausbildungsqualität sicherzustellen, ist gut ausgebildetes Ausbildungspersonal uner-

lässlich. Ausbilder_innen und Ausbildungsbeauftragte sind ein zentraler Faktor für die Qualität der 

Ausbildung. Sie sind es, die das praktische Wissen vermitteln und in den Betrieben eine erfolgreiche 

Ausbildung sicherstellen. Um Ausbildungsberufe nach dem Berufsbildungsgesetz ausbilden zu kön-

nen, wird vorausgesetzt, dass Ausbilder_innen über hinreichende berufs- und arbeitspädagogische 

Kenntnisse verfügen. Im Rahmen der Bestimmungen der Ausbildereignungsverordnung (AEVO) 

werden diese Kriterien geprüft. Daher erachten wir es als zwingend notwendig, dass alle ausbilden-

denden Personen bei einem Träger-Betrieb, egal ob haupt- oder nebenberuflich, einen Nachweis 

von Kenntnissen nach der Ausbildereignungsverordnung (AEVO) vorweisen können. 

 

2.3.4 Träger und Lernorte 
 

Als Lernorte der außerbetrieblichen Ausbildung gelten die Ausbildungsbetriebe der Träger, reguläre 

Betriebe (bei betrieblichen Praxisphasen) sowie die beruflichen Schulen. 

  

Stets soll eine Gleichstellung der außerbetrieblichen Ausbildung mit der regulären betrieblichen Aus-

bildung gewährleistet sein. Daher sollen Auszubildende in außerbetrieblichen Ausbildungen eben-

falls in den „Regel-Fachklassen“ der Berufsschulen gemeinsam mit Auszubildenden aus regulären 

Betrieben beschult werden. Zusätzliche Förderangebote können auch außerhalb regulärer Berufs-

schulklassen stattfinden. 

 

Mit Blick auf die Ausbildungsqualität ist es essenziell, dass für außerbetriebliche Ausbildungen die-

selben bildungsrechtlichen Vorschriften und Qualitätsstandards gelten wie für betriebliche Ausbil-

dungen. Daher ist es aus unserer Sicht notwendig, dass vor dem Beginn einer Maßnahme geprüft 

wird, ob die Voraussetzungen nach § 27 und § 28 BBiG bzw. § 21, § 22 und 22b HwO (Eignung von 

Ausbildungsstätte und Ausbilder_innen) bei dem Träger einer Maßnahme vorliegen. Sinnvollerweise 

sollte der Träger bei der zuständigen Stelle als Ausbildungsbetrieb für den jeweiligen Beruf geführt 

sein, der dort ausgebildet werden soll. So kann die zuständige Stelle gemäß ihrer Aufgabe kontrol-
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lieren, unterstützen und mit dem Träger-Betrieb kooperieren. Der Träger-Betrieb kann die Kompe-

tenz der zuständigen Stelle nutzen. Darüber hinaus ist damit eine Kontrolle darüber sichergestellt, 

dass die Eignung eines Bildungsträgers, der noch nicht als Ausbildungsstätte für den Ausbildungs-

beruf geführt wird, von der zuständigen Stelle zunächst festgestellt und geprüft werden muss. 

 

2.3.5 Profil des Ausbildungsangebots 
 

Im Rahmen der Ausbildungsgarantie werden ausschließlich voll qualifizierende, also je nach Ausbil-

dungsordnung drei- oder dreieinhalbjährige Ausbildungsberufe angeboten. Ein Angebot mit Teilqua-

lifizierung9, Bausteinen, Modulen oder Zertifikaten bedeutet letzten Endes Schmalspurausbildung 

und bringt junge Menschen nicht weiter. Nur eine vollwertige Ausbildung, die mit einem Facharbei-

ter_innenbrief zertifiziert wurde, beweist die erworbene berufliche Handlungskompetenz und stellt 

die Anerkennung auf dem Arbeitsmarkt sowie für die berufliche Weiterbildung sicher. 

 

Wir brauchen aber ein Verfahren, wie bei einem Wechsel in ein betriebliches Ausbildungsverhältnis 

sichergestellt werden kann, dass die bisherige absolvierte Ausbildungszeit vollumfänglich angerech-

net wird. Wir empfehlen, bereits erbrachte Ausbildungsleistungen im Rahmen der Möglichkeiten des 

Berufsbildungsgesetzes bzw. der Handwerksordnung anzurechnen,10 und handzuhaben wie bei ei-

nem Wechsel des Ausbildungsbetriebes im selben Beruf. Notwendig ist das Erstellen entsprechen-

der Verordnungen durch den Verordnungsgeber. 

 

Eine Durchführung einer außerbetrieblichen Ausbildung ist üblicherweise im Rahmen eines koope-

rativen11  oder eines integrativen12  Modells möglich. Die konkrete Ausgestaltung der beiden Modelle 

wird in der Praxis jedoch unterschiedlich gehandhabt. Wir halten eine Verschmelzung der beiden 

Ausgestaltungsvarianten für sinnvoll und zielführend, um die Ausbildungsgarantie auch in der dritten 

Vermittlungsstufe (siehe Garantienhierarchie) sicherzustellen. 

 

Die von uns bevorzugte Variante der Ausbildung bei einem Träger ist die Garantiestufe II (die ko-

operative Verbundausbildung), denn sie sichert sowohl die sozialpartnerschaftlichen Gestaltungs-

rahmen über Tarifverträge als auch die reguläre Mitbestimmung im Betrieb. Bei der Garantiestufe III 

– der vollständig außerbetrieblichen Ausbildung - schließt der_die Auszubildende zunächst einen 

Vertrag mit dem Ausbildungsträger. Der_die Auszubildende soll im Idealfall nur das erste Ausbil-

dungsjahr beim Träger absolvieren und dann in einen regulären Betrieb wechseln. Gelingt dies nicht, 

                                                      
9 Teilqualifikationen sind der Bundesagentur für Arbeit zufolge einheitlich strukturierte Einheiten, die unterhalb des Fachar-
beiterbriefs zu standardisierten Zertifikaten führen; sie sind an typischen betrieblichen Arbeits- und Geschäftsprozessen 
ausgerichtet. Bei Teilqualifikationen handelt es sich um modulartige Bausteine einer gesamten staatlich anerkannten Be-
rufsausbildung. Sie werden vorrangig in der Nachqualifizierung eingesetzt. 
10 Siehe § 7 BBiG. 
11 Das Kooperative Modell sieht vor, dass die Auszubildenden ihre Ausbildung in sogenannten Kooperationsbetrieben ab-
solvieren. Die Vermittlung der Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten laut Ausbildungsrahmenplan des jeweiligen Beru-
fes sind von diesem Betrieb zu leisten. Der_die Auszubildende schließt allerdings einen Vertrag mit dem Ausbildungsträger 
und nicht mit einem regulären Betrieb. Der Träger übernimmt, je nach Ausgestaltung, die sozialpädagogische Begleitung 
sowie die Organisation und Abwicklung der Ausbildung und unterstützt mit Fördermaßnahmen. 
12 Die Ausbildung nach dem integrativen Modell wird in Werkstätten und Übungsfirmen des Trägers durchgeführt. Weitere 
betriebliche Praxis wird in Praktikumsbetrieben gesammelt. Die Ausbildung wird durch Lehrkräfte und Ausbilder/innen des 
Trägers in Theorie und Praxis vermittelt. Der Ausbildungsvertrag wird auch hier mit dem Träger geschlossen. 
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kann der_die Auszubildende die Ausbildung bis zum Ende beim Träger absolvieren. Unser Ziel ist, 

dass der_die Auszubildende die Chance erhält, schnellstens in eine reguläre Ausbildung zu wech-

seln. Beim Wechsel sollen alle Rechte und Pflichten der Ausbildung auf den regulären Betrieb über-

gehen, der nun in vollem Umfang die Ausbildung durchführt. Dafür ist auch ein neuer Ausbildungs-

vertrag, nun zwischen dem Betrieb und dem_der Auszubildenden, über die verbleibende Ausbil-

dungszeit notwendig. Der Betrieb erhält bei Bedarf zusätzlich fachliche Unterstützung für den Über-

gangsprozess und die anschließende Ausbildungszeit. 

 

2.3.6 Finanzierung des außerbetrieblichen Angebots 
 

Die Kosten für zusätzlich notwendige außerbetriebliche Ausbildungsplätze im Rahmen der Ausbil-

dungsgarantie werden aus den Geldern von Branchenfonds refinanziert. Dort, wo es keine Bran-

chenfonds gibt, wird die Finanzierung über eine Ausbildungsumlage (Umlagefinanzierung) gesichert. 

Die Finanzierung außerbetrieblicher Ausbildungsplätze über den Zukunftsfonds darf mittel- und lang-

fristig nicht zu einer Verschiebung des Ausbildungsplatzangebotes weg von betrieblichen Berufs-

ausbildungen hin zu außerbetrieblichen Ausbildungen führen. Eine solche Verschiebung ist für uns 

als Gewerkschaftsjugend kein Zukunftsszenario, denn nur in der betrieblichen Ausbildung können 

wir über betriebliche Mitbestimmung und tarifvertragliche Regelungen Ausbildungsqualität und Ar-

beitsbedingungen positiv gestalten. 

 

3. Konkrete Ausgestaltung der Ausbil-
dungsumlage 
 

Eine Ausbildungsgarantie muss durch eine Finanzierung gedeckt sein, die sicher und krisenunab-

hängig ist. Wir stehen an dieser Stelle für das Konzept einer Ausbildungsumlage. So ist Ausbildung 

weder vom Markt abhängig, noch von Versicherten- oder Steuermitteln. Gerade bei Letzterem sind 

Substitutionseffekte zu befürchten. Die Ausbildungsumlage ist ein eigenes, unabhängiges System, 

welches von den Betrieben gestützt, von den Sozialpartnern geregelt und über ein Bundesgesetz 

abgesichert ist. In einigen Branchen wurden bereits erfolgreich Umlagesysteme mit Branchenfonds 

eingerichtet. Diese gilt es aufrecht zu erhalten und zu stärken. Dort, wo es keine branchenbezogenen 

Umlagefonds gibt, soll die bundesweite Ausbildungsumlage greifen. 

In diesem System zahlen alle Betriebe in einen gemeinsamen Fonds ein. Betriebe, die Auszubil-

dende einstellen, bekommen finanzielle Unterstützung aus dem Fonds. Eine solche Art der Umlage-

finanzierung wurde zuletzt 2018 durch das Verfassungsgericht ausdrücklich als verfassungsgemäß 

anerkannt. 

 

Die Verwaltung des bundesweiten Zukunftsfonds und die Kontrolle der Beitragseinzahlung sowie die 

Mittelverwendung obliegen der BA in Zusammenarbeit mit einem sozialpartnerschaftlichen Kontroll-

gremium.  
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1.1 Ziele 
 

Die Ausbildungsumlage hat zwei Ziele: 

 

1. Finanzielle Absicherung der Ausbildungsgarantie: Es sollen die Kosten, die für die Bereit-

stellung zusätzlicher Ausbildungsplätze sowohl in der kooperativen Verbundausbildung als 

auch beim Träger entstehen, durch die Wirtschaft bzw. die Betriebe selbst refinanziert wer-

den. 

 

2. Förderung und Ausbau betrieblicher Ausbildung: Betriebe erhalten einen Ausgleich für ihr 

Ausbildungsengagement mittels einer Förderung der entstandenen Ausbildungskosten. 

Somit wird betriebliches Ausbildungsengagement belohnt und gestärkt. Der Fonds finan-

ziert darüber hinaus eine leistungsfähige Bildungsinfrastruktur in Form von überbetriebli-

chen Bildungszentren (Verbundausbildung). Betriebe, für die Ausbildung eine Herausfor-

derung darstellt, können diese Ausbildungsinfrastruktur ohne zusätzliche Kosten nutzen. 

Darüber hinaus soll  die Qualifizierung von Ausbildungspersonal gefördert werden mit dem 

Ziel, die Ausbildungsfähigkeit der Betriebe zu erhöhen. 

 

1.2 Branchenfonds und Zukunftsfonds 
 

Branchenfonds können einen fairen finanziellen Ausgleich zwischen ausbildenden und nicht-aus-

bildenden Betrieben sichern. In einigen Branchen besteht eine leistungsfähige Bildungsinfrastruk-

tur in Form von überbetrieblichen Bildungszentren. Der DGB unterstützt den Aufbau solcher Zen-

tren für alle Branchen als paritätisch verwaltete Einrichtungen, die aus Branchenfonds finanziert 

werden. Nicht-tarifgebundene Betriebe könnten per Rechtsverordnung – wie beim Arbeitnehmer-

Entsendegesetz – in einen solchen Fonds integriert werden. 

 

Dort, wo es keine Branchenfonds gibt, soll eine gerechte Finanzierung über einen bundesweiten 

Zukunftsfonds gesichert werden. Die Kosten für Ausbildung werden dann nicht mehr länger von 

den ausbildenden Betrieben allein getragen. Ausbildende Betriebe sollen damit entlastet, die Ent-

stehung neuer Ausbildungsplätze gefördert und notwendige außerbetriebliche Ausbildungsplätze 

finanziert werden. Betriebe, die bereits in einen bestehenden Branchenfonds integriert sind, sind 

vom Zukunftsfonds ausgenommen. 

 

1.3 Mechanismus der Ausbildungsumlage 
 

a) Wann muss ein Betrieb eine Umlage leisten? 

 

Alle Betriebe ab fünf Beschäftigten in der Bundesrepublik sind verpflichtet, die Umlage zu leisten. 

Betriebe unter fünf Beschäftigten können sich freiwillig am Zukunftsfonds beteiligen. 

 



 

 
15/15

POSITION 

jugend.dgb.de 

b) Welche Höhe hat die Umlage? 

 

Die Höhe der Umlage selbst richtet sich nach: 

 der Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten eines Betriebes,  

 den tatsächlichen Gesamtkosten, die für die Bereitstellung zusätzlicher außerbetrieblicher 

Ausbildungsplätze entstehen, 

 den Ausbildungskosten der Betriebe und 

 den Kosten für Förderung und Ausbau betrieblicher Ausbildung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses Papier wurde am 25.02.2021 einstimmig vom Bundesjugendausschuss (BJA) der DGB-

Jugend beschlossen. 


